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Bezug 
34.401/6-3a/92 

,~ ;;ttt-~ 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitsmarktförderungsgesetz, las ~ 
Arbeitsverfassungsgesetz und das Ausländerbeschäftigungsgesetz 
geändert werden (Beschäftigungssicherungsgesetz - BSG) 

Betrifft 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitsmarktförderungs­

gesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz und das Ausländerbeschäf­

tigungsgesetz geändert werden (Beschäftigungssicherungsgesetz -

BSG), keine Einwendungen erhoben werden. 

Zum Ausländerbeschäftigungsgesetz,wären jedoch folgende 

Anregungen für Änderungen vorzuschlagen: 

1. Das AuslBG normiert im § 28a die Parteistellung des Landes­

arbeitsamtes im Verwaltungsstrafverfahren und dessen 

Beschwerderecht im Verfahren'vor dem Verwaltungsgerichtshof, 

enthält aber keine näheren Regelungen dafür, welches Landes­

arbeitsamt diese Aufgaben wahrzunehmen hat. Diese Regelung hat 

in der Praxis zu unterschiedlichen Ansichten einerseits 

zwischen einzelnen. Landesarbeitsämtern als auch zwischen 

Landesarbeitsämtern und unabhängigen Verwaltungssenaten 

geführt. Nach Ansicht der ~Ö Landesregierung kann das im 

jeweiligen Verwaltungsstrafverfahren örtlich für die Wahr­

nehmung der Aufgaben nach § 28a AuslBG zuständige Landes­

arbeitsamt nur jenes sein, in dessen Sprengel die Obertretung 
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nach § 28 Abs. 1 Z. 1 lit. a AuslBG begangen wurde. 

Der Versuch, jenes Landesarbeitsamt, das die Aufgabe 

§ 28a AuslBG wahrzunehmen hat, unter Berücksichtigung d 

zuständigkeitsregel~ngen der §§ 19 und 20 AuslBG zu 'erm teIn, 

ist zum Scheitern verurteilt, weil für die Erteilung ei r 

Beschäftigungsbewilligung, eines Befreiungsscheines und $iner 
i 

Arbeitserlaubnis durchaus unterschiedliche Arbeitsämter I 

zuständig sein können, die nicht im Sprengel desselben 

Landesarbeitsamtes liegen. 

Es wird daher eine gesetzliche KlarsteIlung dahingehend 

angeregt, daß jenes Landesarbeitsamt die Aufgaben nach 

AuslBG wahrzunehmen hat, in dessen Sprengel der Tatort 

ist. 

2. Im § 28 Abs. 1 Z. 2 lit. a AuslBG sollte die Zitierung 

Abs. 3 entfallen. Für den Fall, daß eine Anzeige gemäß 

Abs. 3 AuslBG durch den Betrieb nicht fristgerecht erst 

wird, hat diese nämlich zur Folge, daß der Übergang der 

Beschäftigungsbewilligung nicht erfolgt. Die Beschäftig 

eines Ausländers ist.daher ohnedies nach § 28 Abs. 1 Z. 

lit. a AuslEG strafbar. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigun 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö I I 

Landeshauptmann 

: 
I 
I 

I 
1 28a 
! 

flegen 

I 

~s § 3 

1
3 

~tet 

n 

/~ 
,.g 
ii 
po 

~ 
i 
fL' : 

'i' 
',.. 
I 
~ • Oll 

ii ., 

8/SN-290/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 3 

LAD-VD-9113/47 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zuijanden des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

5. an das Büro des Bundesministers für Föderalismus und 

Verwaltungsreform 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

NÖ Landesregierung 

Dr. P r ö 1 1 

Landeshauptmann 
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